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A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Satzung 
der Stadt Rotenburg (Wümme) über die Satzung Nr. 2 
nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
für die Ortschaft Waffensen - Schneedebusch-Nord - 

 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt die Satzung Nr. 2 nach § 34 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 3 BauGB für die Ortschaft Waffensen - Schneedebusch-Nord -, bestehend aus der Planzeichnung und den 
textlichen Festsetzungen, beschlossen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 08.05.2014 
 
Eichinger 
Der Bürgermeister (L. S.) 
 
 

A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 
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Jedermann kann die Satzung und die Begründung ab 15.06.2014 bei der Stadt Rotenburg (Wümme), Große Str. 1, 
Rathaus, während der Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Das Plangebiet ist im anlie-
genden Lageplan dargestellt. Die verbindlichen Plangrenzen sind der Satzung zu entnehmen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
haltes geltend gemacht worden sind. Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 15.06.2014 
 
Der Bürgermeister 
Eichinger 
 

 

 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2014 Nr. 11 
 
 

Haushaltssatzung  
der Gemeinde Ahausen für das Haushaltsjahr 2014 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Ahausen in der 
Sitzung am 31.03.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.640.900 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.688.200 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.640.900 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.583.200 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 114.200 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 723.000 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.755.100 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2.306.200 € 
 
 

§ 2 
 
Kredite werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 420 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H. 

2. Gewerbesteuer 360 v. H. 
 
 
Ahausen, den 31. März 2014 
 
Dr. Kock 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Werktagen während der Dienststunden im Gemeindebüro Ahausen öffentlich aus. 
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Ahausen, den 15. Juni 2014 
 
Gemeinde Ahausen 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2014 Nr. 11 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Anderlingen für das Haushaltsjahr 2014 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Anderlingen in 
der Sitzung am 28.04.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 643.800 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 852.300 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 2.500 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 2.500 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 615.000 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 794.600 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 32.700 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 116.400 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 1.000 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 647.700 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 912.000 € 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000,00 € festgesetzt. 
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§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 420 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 
Anderlingen, 19.05.2014 
 
Barth 
Bürgermeisterin 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Werktagen während der Dienststunden im Gemeindebüro Anderlingen öffentlich aus. 
 
 
Anderlingen, den 15. Juni 2014 
 
Gemeinde Anderlingen 
Die Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2014 Nr. 11 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Hellwege für das Haushaltsjahr 2014 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hellwege in der 
Sitzung am 02. April 2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.027.100 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.027.100 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.027.100 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 963.500 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 257.000 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 300.500 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.284.100 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.264.000 € 
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§ 2 
 
Kredite werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 
Hellwege, 02.04.2014 
 
Harling 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Werktagen während der Dienststunden im Gemeindebüro Hellwege öffentlich aus. 
 
 
Hellwege, den 15. Juni 2014 
 
Gemeinde Hellwege 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2014 Nr. 11 
 
 

Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes Nr. 5 „Im Lohfeld", 3. Änderung 

in der Gemeinde Kalbe 
 
 
Der Rat der Gemeinde Kalbe hat in seiner Sitzung am 02.06.2014 den Bebauungsplan Nr. 5 „Im Lohfeld“ 
- 3. Änderung - bestehend aus der Planzeichnung und textlichen Festsetzungen gemäß § 1 Abs. 3 und § 10 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 58 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) als 
Satzung sowie die Begründung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5 „Im Lohfeld“ - 3. Änderung - ist aus dem nachstehenden Übersichts-
plan ersichtlich. Die genauen Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan 
hervor. 
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Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Absatz 3 BauGB tritt der Bebauungsplan Nr. 5 „Im Lohfeld“ - 3. Änderung - in 
Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 5 „Im Lohfeld“ - 3. Änderung - sowie die Begründung können vom Tage der Veröffentlichung an 
im Rathaus der Samtgemeinde Sittensen, Am Markt 11, 27419 Sittensen, während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 
BauGB Mängel des Abwägungsvorganges dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die Entschädigung von durch die 
Änderung des Bebauungsplans eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen ent-
sprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
Kalbe, 05.06.2014 
 
Gemeinde Kalbe 
Der Bürgermeister 
Petersen 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2014 Nr. 11 
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Haushaltssatzung 
der Gemeinde Oerel für das Haushaltsjahr 2014 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Oerel in der 
Sitzung am 07.04.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.026.700 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.047.700 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 70.000 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 10.000 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.987.600 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.960.400 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 110.000 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.500 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 8.800 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2.097.600 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.973.700 € 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 425 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H. 

2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
 

Oerel, 07.04.2014 
 
Ringe 
Bürgermeister 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Werktagen im Gemeindebüro in Oerel während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Oerel, den 15. Juni 2014 
 
Gemeinde Oerel 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2014 Nr. 11 
 
 

Haushaltssatzung  
der Gemeinde Reeßum für das Haushaltsjahr 2014 

 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Reeßum in der 
Sitzung am 17.03.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.296.600 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.296.600 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.296.600 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.157.200 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 213.400 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 473.400 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.510.000 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.630.600 € 
 

§ 2 
 
Kredite werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt. 
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§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 325 v. H. 

2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
 

Reeßum, 17.03.2014 
 
Kirchner 
Bürgermeister 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Werktagen während der Dienststunden im Gemeindebüro Reeßum öffentlich aus. 
 

Reeßum, den 15. Juni 2014 
 
Gemeinde Reeßum 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2014 Nr. 11 
 

1. Änderungsatzung 
zur Satzung über den Betrieb und die Benutzung 

der Kindergärten der Gemeinde Tarmstedt 
 

Aufgrund der §§ 10, 13 und 58 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit den §§ 1 
und 5 des Nieders. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Gemeinde Tarmstedt in seiner Sitzung am 
08.05.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
§ 8 Abs. 1 der Satzung über den Betrieb und die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Tarmstedt wird wie folgt 
geändert: 

Die Staffelung zur Festsetzung der Elternbeiträge für auswärtige Kinder entfällt. 
 

§ 2 
 
§ 9 wird wie folgt geändert: 

Der Begriff „Gebühr“ wird in „Benutzungsgebühr“ geändert. 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.08.2014 in Kraft. 
 

Tarmstedt, den 08.05.2014 
 
Gemeinde Tarmstedt 

Vogel Holle 
Bürgermeister Gemeindedirektor 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2014 Nr. 11 
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